
TVÜ-Forst: § 3 Überleitung in den TV-Forst

§ 3  Überleitung in den TV-Forst 
 
Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Januar 2008 nach den folgenden Regelungen in 
den TV-Forst übergeleitet.


